
  

 

 

 

 

Pflicht zur elektronischen Aufzeichnung  
bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
 

 

Berufliche Verwender von Pflanzenschutzmit-

teln müssen Auszeichnungen führen. Dies ist 

schon seit vielen Jahren im EU-Recht und im 

deutschen Pflanzenschutzrecht geregelt. Die 

Europäische Kommission hat in der Durchfüh-

rungsverordnung (EU) Nr. 2023/564 vom 13. 

März 2023 festgelegt, dass ab 1. Januar 2026 

neue Pflichten hinzukommen: 

1. Der Anwender muss unter anderem fol-

gende Angaben zusätzlich aufzeichnen: 

 die Art der Verwendung (z.B. 

Freilandflächen, Nichtkulturland, 

geschlossene Räume, Saatgutbe-

handlung), 

 die Zulassungsnummer des Mit-

tels, 

 die Lage der Flächeneinheit, z.B. 

aus dem geodatenbasierten An-

trag auf flächenbezogene Agrar-

förderung (InVeKoS-Nr.) oder ei-

nen GPS-Punkt, 

 die Bezeichnung der Kultur-

pflanze nach EPPO-Code (z.B. 

HORVW für Wintergerste), 

 den Einsatzort/ die Flächennut-

zung nach EPPO-Code (z.B. 

YXBAM für Wege und Plätze, eine 

Form des Nichtkulturlandes), 

 sofern durch Zulassung vorge-

schrieben den Zeitpunkt der An-

wendung (Uhrzeit) und/ oder das 

BBCH- Stadium. 

2. Die Aufzeichnungen müssen elektro-

nisch in einem maschinenlesbaren For-

mat vorliegen. Acker-Schlagkarteien und 

andere kostenpflichtige Angebote wer-

den voraussichtlich ab 2026 die neuen 

gesetzlichen Anforderungen erfüllen. 

Dies kann beim jeweiligen Anbieter er-

fragt werden. Ein kostenloses Angebot 

des amtlichen Pflanzenschutzdienstes 

„PSM-DOK“ wird ab 2026 über das Inter-

net bereitgestellt. Betriebe mit Sitz in 

Sachsen können dieses Angebot nutzen. 

3. Schriftliche Aufzeichnungen müssen 

nach spätestens 30 Tagen in das elektro-

nische Format umgewandelt werden, 

wenn die Mitgliedstaaten nichts anderes 

festlegen.  

Eine weitere Durchführungsverordnung (EU) Nr. 

2025/2203 vom 31. Oktober 2025 erlaubt allen 

EU-Mitgliedstaaten, die maschinenlesbare Auf-

zeichnung um ein Jahr auf den 1. Januar 2027 

zu verschieben. Voraussichtlich wird das zu-

ständige Bundesministerium für Landwirt-

schaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) diese 

Verschiebung in Deutschland umsetzen. Der er-

weiterte Aufzeichnungsumfang (siehe unter 

Nr. 1, z. B. Zulassungsnummer, geografische 

Lage, BBCH-Stadium usw.) ist jedoch auch im 

Falle einer Verschiebung der digitalen Aufzeich-

nungsmethode ab dem 1. Januar 2026 zwin-

gend erforderlich. 



 

 

Dieser Fachbeitrag soll über wesentliche Ände-

rungen informieren, die ab 2026 gelten. Er er-

hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Rechtsverbindlich ist der Text der Durchfüh-

rungsverordnung (EU) Nr. 2023/564 vom 
13. März 2023: EU-Verordnung zu Aufzeichnun-

gen über Pflanzenschutzmittel https://eur-

lex.europa.eu/legal-con-

tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0564. 

Im Anhang der Verordnung ist festgelegt, wel-

che Angaben aufzuzeichnen sind. Für Anwen-

dungen in geschlossenen Räumen wie Ge-

wächshäuser oder Lager und für die Behand-

lung von Saat- und Pflanzgut gelten besondere 
Vorgaben, die ebenfalls im Anhang der Verord-

nung dargestellt sind. 
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